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Schwerpunkt

Ersterem bleiben bei Letzterem, sofern
es mit Beratungs-, Bildungs- und Ver-
mittlungsangeboten kombiniert wird,
die Chancen zum Ubertritt in den nor-
malen Arbeitsmarkt intakt.

Trotz dieser Méngel oder Inkonse-
quenzen sind das Genfer Mindest-Sozi-
alhilfeeinkommen und vor allem der
Tessiner Eingliederungsvertrag rich-
tungweisende Modelle, weil sie die
Krifte nicht wie in der herkoémmlichen
Firsorgearbeit auf die einzelne Person,
sondern auf die Situationsverinderung
einer ganzen Kategorie von Sozialhilfe-
suchenden konzentrieren und dabei erst
noch dem Vertragsgedanken Rechnung
tragen. Der Kanton Waadt arbeitet tb-
rigens an einem ahnlichen System.

Es ist kein Zufall, dass sich diese Ver-
anderungen im franzosischen und ita-

lienischen Sprachraum unseres Landes
vollziehen. Die kommunale Zustandig-
keit als Organisationsprinzip in der So-
zialhilfe wird zumindest in den er-
wahnten drei Kantonen deutlich klei-
ner geschrieben als im grossten Teil der
Deutschschweiz. Hier scheuen die mei-
sten Kantone aus Angst vor den finan-
ziellen Konsequenzen fur ihre Kassen
entsprechende Vorstosse und Gesetzes-
revisionen. Die Lage ist aber auch bei
uns nicht aussichtslos. Engagierte Ge-
meinden konnen im regionalen Ver-
bund und in Zusammenarbeit mit den
zustindigen kantonalen Instanzen er-
folgversprechende Pilotprojekte auf-
bauen, die derselben Zielsetzung die-
nen. Dieser Weg ist sicher etwas steini-
ger. Es ist zu hoffen, dass ihn viele
dennoch beschreiten werden.

Tessin: Vorlage fiir ein Familienzulagen-Gesetz

Trotz einiger Vorbehalte schliesst die Vor-
lage zu einem Familienzulagen-Geseltz im
Tessin eine wichtige Liicke im System der
sozialen Sicherung: Das Gesetz wiirde eine
Garantie dafiir schaffen, dass Familien nicht
an der alleruntersten Einkommenslimite leben
und Firsorgeleistungen beanspruchen miiss-
ten. Lu diesem Schluss kommt Stefan Bliille,
Sozialarbeiter und Leiter der Abteilung Fu-
gend- und Familienberatung im Bezirksju-
gendsekretariat Dielsdorf, Kiirich, der das
Modell kritisch analysiert' hat. Die Vorlage
soll, wie die Neuerungen im Gesetz iiber die
Sozialhilfe (vgl. Seiten 52— 56), der sozi-
alen Ausgrenzung von Frauen und Mdinnern
entgegenwirken. Ste ist im Parlament noch
nicht behandelt worden.

1

«Integro», Nr. 11/12/94, erschienen ist.

Das Kernstick der Tessiner Vorlage
bildet die Kleinkinderzulage. Ahnliche
Gesetze, welche die Familienerziehung
von Kleinkindern garantieren wollen,
bestehen bereits in verschiedenen Kan-
tonen (Zurich, Schafthausen, Zug,
St. Gallen, Luzern, Graubiinden,
Waadt und Freiburg). Allerdings sind
diese mit Leistungsperioden von
10 Monaten bis zu zwel Jahren deut-
lich bescheidener ausgestaltet, als dies
im Tessin vorgesehen ist: Familien mit
Kleinkindern bis zu 3 Jahren erhalten
ein Existenzminimum garantiert. Die
Kleinkinderzulage soll den Familienbe-
darf decken, wenn beispielsweise die
Mutter ihre Erwerbsarbeit aufgibt, be-

Dieser Beitrag ist eine gekiirzte Version der Analyse von Stefan Bliille, die in der Zeitschrift
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ziehungsweise um mindestens 50 Pro-
zent reduziert, um fir das Kleinkind zu
sorgen. Die Zulage wird ausgerichtet,
wenn das Familieneinkommen das Exi-
stenzminimum der Familie nicht dek-
ken kann.

Minderbemittelten Familien mit
uber Drejjahrigen (bis 15jahrigen) ge-
wahrleistet der Staat mit der soge-
nannten FErginzungszulage, dass sie zu-
mindest den Unterhaltsbedarf dieser Kin-
der decken konnen.

Beide Zulagen sind Bestandteile
des neuen Familienzulagen-Gesetzes.
Sie sollen Miittern oder Vitern in
bescheidenen Verhaltnissen ermogli-
chen, zugunsten der Kinderbetreu-
ung auf eine Erwerbstatigkeit zu
verzichten. Die Zulagen erhalten
Eineltern- genauso wie Zweieltern-
Familien, unverheiratet Zusammen-
lebende werden wie Ehepaare be-
handelt. In einer Zweieltern-Familie
wird allerdings mindestens ein volles
Erwerbseinkommen  vorausgesetzt,
will die Familie die Kleinkinderzu-
lage beanspruchen.

Wie in allen anderen Kantonen
werden im Tessin — auch nach der
allfalligen Annahme des Familienzula-
gen-Gesetzes — Kinder- und Ausbil-
dungszulagen ausgerichtet. In der
Stidschweiz sind das 180 Franken pro
Monat und Kind. Nach dem neuen
Gesetz sollen diese Zulagen zugunsten
der neu zu schaffenden Leistungen ten-
denziell an Bedeutung verlieren.

Einzigartig zugunsten der
Sicherheit von Familien

Im Tessin ist das System der familien-
erganzenden Kinderbetreuung fir
Kinder ab drei Jahren sehr viel besser
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ausgebaut als in allen anderen Kanto-
nen. Diese bestehenden Erziehungsein-
richtungen wirden zusammen mit
dem neuen Familienzulagen-Gesetz
ein in der Schweiz bis jetzt einzigarti-
ges, sich erganzendes Angebot zugun-
sten der Sicherheit und der Entlastung
von Familien bilden. Einerseits wire
faktisch ein Rechtsanspruch auf Fami-
lienbetreuung des Kindes, wihrend
der ersten drei Jahre ganz, in den fol-
genden Jahren teilweise, gegeben, an-
dererseits ermoglicht die hohe Verfiig-
barkeit von familienerganzenden Kin-
derbetreuungseinrichtungen  beiden
Eltern ein Weiterverfolgen ihrer beruf-
lichen Entwicklung.

Man konnte sich fragen, ob mit ei-
nem zusatzlichen Gesetzespaket das
Sozialwesen nicht unnétig kompliziert
wird, und ob es nicht angemessener
ware, Familien, wo notig, weiterhin
mittels Sozialhilfe zu unterstiitzen.
Diese Frage kann klar verneint wer-
den. Denn: Bei den neuen Familienzu-
lagen handelt es sich um Sozialversi-
cherungsleistungen. Auf diese besteht
— im Gegensatz zu Sozialleistungen —
ein verbindlicher und genau quantifi-
zierbarer Rechtsanspruch. Die Betrige
miuissen spater auch nicht zurtickerstat-
tet werden, ebenso unterbleiben An-
strengungen von Behorden, die Kosten
iber Verwandtenunterstiitzung zu
decken.

Heikle Punkte

Die vorgeschlagenen Ainder- und £r-
ganzungszulagen orientieren sich beide
an den AHV-Erganzungszulagen, die
ein verfigbares Einkommen nach Ab-
zug von Miete und Sozialversiche-
rungen festlegen. Bringen nun die Fa-
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Veranstaltungen

milien dieses Einkommen nicht auf,
soll kiinftig die Differenz erst durch die
Kleinkinderzulage, nach dem 3. Al-
tersjahr der Kinder durch die Ergan-
zungszulage ausgeglichen werden. Al-
lerdings ist letztere auf die «durch das
Kind verursachten Kosten» be-
schrankt. '

Den Bedarfnach den Normen des Bun-
desgesetzes uber Zusatzleistungen zu
den AHV-/IV-Renten zu berechnen,
kann problematisch werden. In der
Praxis erweist sie sich namlich als um-
standlich, sehr vielen Situationen ist sie
nicht angepasst und daher revisionsbe-
dirftig. Insbesondere reicht die Maxi-
malhohe der abzugsfihigen Miete sehr
oft nicht aus, um die effektiven Mietko-
sten zu decken, und die Budgets fur
Zusatzleistungen sind eher tief ange-
setzt. Man muss sich fragen, wie sinn-
voll es ist, einen der wichtigsten Punkte
— die Bedarfsberechnung — auf revisi-
onsbedurftige Grundlagen zu stellen.
Eine diskussionswiirdige Alternative
konnten die SKoF-Richtlinien zur Be-
rechnung von Sozialhilfeleistungen
sein.

Veranstaltungen

Psychiatrie: beschreiblich
weiblich!

Referentinnen aus den Gebieten psych-
1atrische Krankenpflege, Medizin, Psy-
chotherapie und Sozialarbeit zeigen an
dieser Tagung der Schweizerischen
Stiftung Pro Mente Sana Wege auf zu

«Kinderkosten» sind ganz generell
ein heikler Begriff. Je nach dem, ob nur
die effektiv fir das Kind getdtigten
Auslagen, zusitzlich ein Anteil an den
allgemeinen Haushaltskosten oder so-
gar ein «Lohn» an die Eltern fur Pflege
und Erziehung mitgerechnet werden,
ergeben sich sehr unterschiedliche
Zahlen. Die nach Zusatzleistungs-
Anspruch festgelegten Kinderkosten-
Ansitze beinhalten jedenfalls keine
Abgeltung fur die elterliche Erzie-
hungsleistung. In Einelternfamilien er-
moglichen die Ergianzungszulagen so-
mit keinen Verzicht auf Erwerbstatig-
keit mehr; sie erlauben allenfalls ein
reduziertes Anstellungspensum.

Ein weiteres Problem ist die fehlende
Koordination mit der Arbeitslosenver-
sicherung: Wer zwecks Kinderbetreu-
ung eine mehrjahrige Erwerbspause
einlegt, verliert den Anspruch auf Ar-
beitslosen-Taggelder. Schwierigkeiten
beim Wiedereinstieg konnen dann
schnell in die Fursorgeabhangigkeit
fihren. Dieses Risiko konnte Miitter/
Vater abschrecken, von der Moglich-
keit der Kleinkinderzulagen Gebrauch
zu machen. Stefan Bliille

Psychiatrieformen, die den Frauen ge-
recht werden.

Daten: Duienstag, 20. fum 1995, Paulus
Akademie Kiirich, Fr. 100.— ( Kinderhort
vorhanden ). Programm zu beziehen bei: Pro
Mente Sana, Rotbuchstr. 32, Postfach, 8042
Liirich, Tel. 01/361 82 72, Fax 361 82 16.

61



	Tessin : Vorlage für ein Familienzulagen-Gesetz

